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Händedesinfektion 
bei Eintritt in das 

Haus 

Temperaturmessung 
bei Eintritt in das 

Haus durch MA der 
Rezeption 

Tragepflicht einer MNS- 
Maske im gesamten Haus; 

Stoffmasken sind nicht erlaubt; 
keine Speisen und Getränke. 

Mindestabstand ist 
einzuhalten 

 

Information für Besuche im HB Seeböckgasse 
während der Corona-Pandemie 

 
 

Liebe Angehörige!  
 
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir nun die schrittweise Lockerung des Besuchsverbotes 
weiter fortführen. Seit 11.05.2020 sind wieder Besuche erlaubt, jedoch nur in bestimmten 
Rahmenbedingungen. 
 
Nachfolgend die wichtigsten Punkte um einen reibungslosen Ablauf und den Schutz Ihrer Gesundheit und der 
unserer Bewohner*innen zu gewährleisten:  
 

Anmeldung und Besuchszeiten 
 

 Besuche sind ausschließlich telefonisch von Mo bis Fr unter +43 1 401 99 1303 (Mo bis Do 9 -16 h, 
Fr 9 – 14 h) bis spätestens 24 Stunden vor dem geplanten Besuch anzumelden. 

 Aus organisatorischen Gründen sind vier Besuche pro Station pro Tag, am Wochenende zwei 
Besuche pro Station und Tag durch je eine/n Besucher*in möglich. 

 Besuchszeit: Mo bis Fr zwischen 13 und 17 Uhr, Sa und So zwischen 14 und 16 Uhr  

 Besuchsdauer: 50 min.  

 Halten Sie bitte die vereinbarten Besuchszeiten ein. 
 

Hygienevorgaben für Besuche im Haus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bitte beachten Sie die Tragepflicht einer frischen Mund-Nasenschutz-Maske (MNS). Diese wird 
gegen eine freie Spende zur Verfügung gestellt. Stoffmasken sind nicht erlaubt. 

 
 

Bitte besuchen Sie uns nur, wenn Sie sich ganz gesund fühlen! 
 

Besucherzone: 
 
Wir haben auf jeder Station eine eigene Besucherzone eingerichtet, die einen Aufenthalt mit ausreichenden 
Abstandsmöglichkeiten gewährleistet. Ein Verlassen der Besucherzone ist nur nach Rücksprache mit dem 
Pflegeteam möglich. Hier gelten zusätzlich nachfolgende Verhaltensregeln: 

 Essen und Trinken ist während des Besuchs in der Besucherzone aufgrund der ununterbrochenen 
MNS-Tragepflicht leider nicht gestattet. 

 Körperkontakt ist bitte zu unterlassen. Ausnahme: zulässig ist Händehalten nach beidseitiger 
Händedesinfektion. 

 Pflegerische Auskünfte sind im Rahmen des Besuches möglich, ärztliche Auskünfte sind nur 
telefonisch durch den zuständigen Stationsarzt möglich. 

 
 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Besuch bei Ihren Angehörigen! 
 
 
Prof. Dr. Gerald Ohrenberger   Mag. Harald Sidak    Mag. Claudia Fida 
Ärztlicher Direktor     Verwaltungsdirektor    Pflegedirektorin 


